
ThPOQ 149 (2001) 275 —283 275

RIFFERT

Sozlalerziehung 1mM Religionsunterricht
Fın Beitrag ZUTF Schulentwicklung

Die gewachsene Autonomie der einzelnen Schulen, dıe sıch In Österreich ÜÜUS der
Schulgesetzgebung und dem Lehrplan 2000 erg1ibt, sol]l Konsequenzen für alle Fächer
aben uch e1n Religionsunterricht, der sıch als integrierter Teil des Systems versten[t,
MUÜUSS deshalb eiInNe IM Prozess der Schulentwicklung spielen. Besonders cheint dafür
das Feld der Sozialerziehung ZeeiQNE SCIN. Unser utor, Assıstent NSELEU
für Erziehungswissenschaften der Universitä alzburg, hat ein Sozialtraining erprobt
und plädiert dessen Eıinsatz ImM Rahmen der Erweiterungsbereiches des Relig1i0ns-
UunNnterrıichts (Redaktion

Autonomie un Schulen  iıck- setzgeber macht für eine seinem
Jung: der aktuelle an Sinne erfolgende Nutzung des gewähr-

ten Freiraums den angeführten Be-
Im OECD-Raum Sind ce1t Jahren Ten- reichen olgende orgaben: eiINne schul-
denzen ZUT! Autonomisierung der Veränderung hat sich der
Schulen feststellbar. Miıt der ovel- Bedarftfs- und Problemsituation einer
le ZU Schulorganisationsgesetz VON Klasse der Schule insgesamt und den
1993 SC und dem Lehrplan 2000 sich daraus ergebenden Zielvorstellun-
wurden auch Österreich die recht- ACH einem spezifischen CAUIOTr
lichen Rahmenbedingungen für VOCI- Orlıentieren. Die gesetzten Ma{fsnahmen
größerte schulische Autonomie dürfen darüberhinaus eine isolierten
Bereich der Hauptschulen und Unter- Einzelmafßnahmen darstellen, sondern
stufen der AHS bereitgestellt. Damuit sind konzeptgeleitet durchzuführen,
wird VO  } der zentralen Schulverwal- wobei die Bedürfnisse er Schulpart-

ompetenz die Einzelschulen Tier also der ehrerInnen, ern un!
SchülerInnen und des schulischenabgetreten, indem den dort 111-

menarbeitenden Schulpartnern Leh- Umtifelds berücksichtigen Sind In-
reriInnen, OhülerInnen und Eltern), eressan: ist diesem Zusammen-
aber auch den einzelnen LehrerInnen hang, ass Gesetzestext die Schür-
eın Spielraum für die eigenverantwort- erInnen als einz1ige Gruppe der
1C estaltung des Schullebens eröff- Schulpartner gesondert erwähnt WT -
net wird. den: „Die Nutzung VO  - schulautono-
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ZU!T schulautonomen Gestal- Bedürfnissen der Schülerinnen und
der Lehrpläne der einzelnen Schüler, der Schulpartner insgesamt

SOWIE des SCANullschen Umtifelds Orıen-Unterrichtsgegenstände), der en-
afeln, der Lern- und Arbeitsformen tierten Konzeptes.“ Mit der Forderung
SOWI1eEe der Lernorganisation. Der Ge- ach der Orientierung der schulauto-
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Sozialerziehung im Religionsunterricht 
Ein Beitrag zur Schulentwicklung 

Die gewachsene Autonomie der einzelnen Schulen, die sich in Österreich aus der neuen 
Schulgesetzgebung und dem Lehrplan 2000 ergibt, soll Konsequenzen für alle Fächer 
haben. Auch ein Religionsunterricht, der sich als integrierter Teil des Systems versteht, 
muss deshalb eine Rolle im Prozess der Schulentwicklung spielen. Besonders scheint dafür 
das Feld der Sozialerziehung geeignet zu sein. Unser Autor, Assistent am Institut 
für Erziehungswissenschajten der Universität Salzburg, hat ein Sozialtraining erprobt 
und plädiert für dessen Einsatz im Rahmen der Erweiterungsbereiches des Religions­
unterrichts. (Redaktion) 

1. Autonomie und Schulentwick­
lung: der aktuelle Stand 

Im OECD-Raum sind seit Jahren Ten­
denzen zur Autonomisierung der 
Schulen feststellbar. Mit der 14. Novel­
le zum Schulorganisationsgesetz von 
1993 (SchOGl) und dem Lehrplan 2000 
wurden auch in Österreich die recht­
lichen Rahmenbedingungen für ver­
größerte schulische Autonomie im 
Bereich der Hauptschulen und Unter­
stufen der AHS bereitgestellt. Damit 
wird von der zentralen Schulverwal­
tung Kompetenz an die Einzelschulen 
abgetreten, indem den dort zusam­
menarbeitenden Schulpartnern (Leh­
rerInnen, SchülerInnen und Eltern), 
aber auch den einzelnen LehrerInnen 
ein Spielraum für die eigenverantwort­
liche Gestaltung des Schullebens eröff­
netwird. 
Die 14. SchOG-Novelle enthält Bestim­
mungen zur schulautonomen Gestal­
tung der Lehrpläne (der einzelnen 
Unterrichtsgegenstände), der Stunden­
tafeln, der Lern- und Arbeitsformen 
sowie der Lernorganisation. Der Ge-

I BGBl. Nr. 555/1993. 

setzgeber macht für eine in seinem 
Sinne erfolgende Nutzung des gewähr­
ten Freiraums in den angeführten Be­
reichen folgende Vorgaben: eine schul­
autonome Veränderung hat sich an der 
Bedarfs- und Problemsituation einer 
Klasse oder Schule insgesamt und den 
sich daraus ergebenden Zielvorstellun­
gen an einem spezifischen Schulort zu 
orientieren. Die gesetzten Maßnahmen 
dürfen darüberhinaus keine isolierten 
Einzelrnaßnahmen darstellen, sondern 
sind konzeptgeleitet durchzuführen, 
wobei die Bedürfnisse aller Schulpart­
ner - also der LehrerInnen, Eltern und 
SchülerInnen - und des schulischen 
Umfelds zu berücksichtigen sind. In­
teressant ist in diesem Zusammen­
hang, dass im Gesetzestext die Schü­
lerInnen als einzige Gruppe der 
Schulpartner gesondert erwähnt wer­
den: "Die Nutzung von schulautono­
men Freiräumen ... bedarf eines an den 
Bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler, der Schulpartner insgesamt 
sowie des schulischen Umfelds orien­
tierten Konzeptes." Mit der Forderung 
nach der Orientierung der schulauto-
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Eingriffe ZuU eispiel verpflichtend vorgegebenen ernbe-
entaie un:! Stundenpläne einem reiche WIF! eın demokratiepolitisch
Konzept wird implizit die Erarbeitung unverzichtbares e1itliches Funda-
VON schulspezifischen Leitbildern und ment geschaffen, das wesentliche Bil-
Schulprogrammen angesprochen, WI1e ungsinhalte und -z1iele achende-
S1e etwa für die Oberösterreichischen en! installiert und damit eın not-
Allgemeinbildenden Höheren Schulen wendiges Ma{sß Chancengleichheit

bis ZU. Jahr 2002 verpflichtend Sıcherste. andererseits wird die
ist. Schulautonome Lehrplan- der grundsätzliche Möglichkeit des Schul-
Stundentafeländerungen sSind wechsels für die chülerInnen ‚Zu-
mindest die SchOG-Novelle dem- gangsmöglichkeit’ und ‚Durchlässig-
ach 1L1UT auf rundlage eines konzept- keit‘) und garantıiert. Zwel Drittel der
geleiteten Schulprogramms möglich, ZUrLr Verfügung stehenden esunter-
das VO  n den Schulpartnern gemeinsam richtszeit MUuSSen diesen Kernbereichen
erarbeitet und beschlossen wird. gewildme werden, wobei dieeti-
Beim e  an handelt sich sierung innerhalb dieses vorgegebenen
schon deswegen ein beachtliches Rahmens sowohl zeitlicher WI1e auch
Reformwerk, weil eine eduk- inhaltlicher Sicht den einzelnen
tion des angs des bisherigen Lehr- Lehrkräften überlassen bleibt

Das restliıche Drittel Unterrichtszeitplans VO  - 240 Seiten Umfang auf
z 110 Seiten erreicht wurde verbleibt für die sogenannten Erweite-

und damit eiıne se1it angem VO  5 VelI - rungsbereiche. Sie tecken den Te1-
LAaUTll für autonome Aktivitäten ab Einschiedenen Seiten geforderte ‚Entrüm-

pelung’ der Lehrinhalte stattgefunden Erweiterungsbereich kannn azu g-
hat Der e{iz sich aus NutZ werden, die der ernbe-
Teilen ZUSaIiILiNneln (1) das Ugemeine reiche festigen. amıt werden al-
Bildungsziel, (2) cie Allgemeinen Di- erdings die möglichen innovativen
daktischen rundsätze, (3) die chul- Spielräume der Erweiterungsbereiche
und Unterrichtsplanung, (4) die weitgehend ungenutZz gelassen. DI1ie
entalie und (5) die Fachlehrpläne. Erweiterungsbereiche können nämlich
den Fachlehrplänen sind die SO auch dazu genutzt werden, ZUu. Bel-
nannten Kernbereiche für jedes einzel- spie. Urc. regionale d/oder schul-

Unterrichtsfach un:! für jede chul- autonom festgelegte Schwerp  tbil-
stufe angegeben. ungen, fächerübergreifenden Projekt-

Teil ‚Schul- un Unterrichtsgestal- unterricht, begabungs- und /der inter-
tung finden sich die allgemeinen essensbezogene chwerpunktbildung,
Durchführungsbestimmungen den den materiellen und personellen
Kern- und Erweiterungsbereichen und Ressourcen orjıentierte die VOTI-
damiıt den schulinternen Autono- gegebenen Kernbereiche erganzen
mieräumen. Die Kernbereiche decken und erweıtern. ber auch die e1in-
die für alle Hauptschulen und nter- zelne Ta kann den Erweite-
stufen der Allgemeinbildenden Ööhe- rungsbereich ach eigenem uUun-
rTen Schulen obligatorischen Lehrin- ken eigenverantwortlich gestalten.

für jedes Unterrichtsfach und jede Wann und welchem empo die
verbindliche UÜbung ab urc diese Kernbereiche und Wa die Erweite-

2 Erlassen den Verordnungen 133 und 134 1m Bundesgesetzblatt VO 11 2000.
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nomen Eingriffe zum Beispiel in Stun­
dentafel und Stundenpläne an einem 
Konzept wird implizit die Erarbeitung 
von schulspezifischen Leitbildern und 
Schulprogrammen angesprochen, wie 
sie etwa für die Oberösterreichischen 
Allgemeinbildenden Höheren Schulen 
(AHS) bis zum Jahr 2002 verpflichtend 
ist. Schulautonome Lehrplan- oder 
Stundentafeländerungen sind - so zu­
mindest die 14. SchOG-Novelle - dem­
nach nur auf Grundlage eines konzept­
geleiteten Schulprogramms möglich, 
das von den Schulpartnern gemeinsam 
erarbeitet und beschlossen wird. 
Beim Lehrplan 2000 2 handelt es sich 
schon deswegen um ein beachtliches 
Reformwerk, weil in ihm eine Reduk­
tion des Umfangs des bisherigen Lehr­
plans von ca. 240 Seiten Umfang auf 
nun etwa 110 Seiten erreicht wurde 
und damit eine seit langem von ver­
schiedenen Seiten geforderte ,Entrüm­
pelung' der Lehrinhalte stattgefunden 
hat. Der Lehrplan setzt sich aus fünf 
Teilen zusammen: (1) das Allgemeine 
Bildungsziel, (2) die Allgemeinen Di­
daktischen Grundsätze, (3) die Schul­
und Unterrichtsplanung, (4) die Stun­
dentafel und (5) die Fachlehrpläne. In 
den Fachlehrplänen sind die soge­
nannten Kernbereiche für jedes einzel­
ne Unterrichtsfach und für jede Schul­
stufe angegeben. 
Im Teil ,Schul- und Unterrichtsgestal­
tung' finden sich die allgemeinen 
Durchführungsbestimmungen zu den 
Kern- und Erweiterungsbereichen und 
damit zu den schulinternen Autono­
mieräumen. Die Kernbereiche decken 
die für alle Hauptschulen und Unter­
stufen der Allgemeinbildenden Höhe­
ren Schulen obligatorischen Lehrin­
halte für jedes Unterrichtsfach und jede 
verbindliche Übung ab. Durch diese 
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verpflichtend vorgegebenen Kernbe­
reiche wird ein demokratiepolitisch 
unverzichtbares einheitliches Funda­
ment geschaffen, das wesentliche Bil­
dungsinhalte und -ziele flächende­
ckend installiert und damit ein not­
wendiges Maß an Chancengleichheit 
sicherstellt; andererseits wird die 
grundsätzliche Möglichkeit des Schul­
wechseis für die SchülerInnen (,Zu­
gangsmöglichkeit' und ,Durchlässig­
keit') und garantiert. Zwei Drittel der 
zur Verfügung stehenden Jahresunter­
richtszeit müssen diesen Kernbereichen 
gewidmet werden, wobei die Konkreti­
sierung innerhalb dieses vorgegebenen 
Rahmens sowohl in zeitlicher wie auch 
in inhaltlicher Sicht den einzelnen 
Lehrkräften überlassen bleibt. 
Das restliche Drittel an Unterrichtszeit 
verbleibt für die sogenannten Erweite­
rungsbereiche. Sie stecken den Frei­
raum für autonome Aktivitäten ab. Ein 
Erweiterungsbereich kann dazu ge­
nutzt werden, die Inhalte der Kernbe­
reiche zu festigen. Damit werden al­
lerdings die möglichen innovativen 
Spielräume der Erweiterungsbereiche 
weitgehend ungenutzt gelassen. Die 
Erweiterungsbereiche können nämlich 
auch dazu genutzt werden, zum Bei­
spiel durch regionale und/oder schul­
autonom festgelegte Schwerpunktbil­
dungen, fächerübergreifenden Projekt­
unterricht, begabungs- und/ oder inter­
essensbezogene Schwerpunktbildung, 
an den materiellen und personellen 
Ressourcen orientierte Inhalte die vor­
gegebenen Kernbereiche zu ergänzen 
und zu erweitern. Aber auch die ein­
zelne Lehrkraft kann den Erweite­
rungsbereich nach eigenem Gutdün­
ken eigenverantwortlich gestalten. 
Wann und in welchem Tempo die 
Kernbereiche und wann die Erweite-

2 Erlassen in den Verordnungen 133 und 134 im Bundesgesetzblatt vorn 11. 5. 2000. 
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rungsbereiche innerhalb eines cChul- Entscheidungsgremium, insbesondere
jJahres unterrichtet werden, bleibt eben- den Schulgemeinschaftsausschuss, aber

Entscheidung der jeweiligen Lehr- auch die einzelnen abge-
kraft überlassen. Hierbei handelt geben hat.} Dies edeute jedoch, ass
sich jenen notwendigen Freiraum, die Schulen ber iıhre autonomen Ak-
der für schulautonome Entscheidun- V1ıtaten sich selbst und der chulver-
gChn unerlasslıc ist und ohne den der Wa  g egenüber Rechenscha ab-
Begriff Schule als ernende rganı- egen mussen. Es geht Fragen w1e
sation’ nicht mehr als eine schöne Flos- rng die Einführung elınes
kel ‚das Wahre, Schöne und ute Unterrichtsfachs der al Schulzweigs

die erhofften Vorteile? der stellen sıchGewand geblieben ware
Zwischen SC  G Novelle und Lehr- schädliche Nebenwirkungen eın, die
plan 2000 lässt sich allerdings zumın- nicht bedacht wurden (zum eispie
dest einer eın Spannungsver- Rivalıitäten zwischen den verschie-

feststellen Während der denen Schulzweigen)? Eine erartige
chOGNovelle die ‚Nutzung schul- Rechenschaftslegung und kritische

autonomer Freiräume’ explizit eın Reflexion VO  5 Implementierungsmafs-
Gesamtkonzept der inzelschule an- nahmen en des schulautono-
knüpft, ist VO.:  5 einer derartigen Kon- I!en Freiraums ist ur Urc (wissen-
zeptgebundenheit bei der Nutzung der schaftlich fundierte Evaluation mOS-
autonomen Freiıräume 1mM Erweite- ich. Von diesem unverzichtbaren Fle-
rungsbereich eine ede mehr. Es ist ment selbstgesteuerter Schulentwick-
vielmehr einıgen Stellen die Rede lung ist 1im Lehrplanentwur eutlıch,
davon, ass auch die Einzellehrkraf: 1mM schliefislich erlassenen Lehrplan
den Erweiterungsbereich ach eige- 2000 allerdings AAur mehr verschämt
Ne  = Gutdünken gestalten kann HierRiffert/Sozialerziehung im Religionsunterricht  277  rungsbereiche innerhalb eines Schul-  Entscheidungsgremium, insbesondere  jahres unterrichtet werden, bleibt eben-  den Schulgemeinschaftsausschuss, aber  falls Entscheidung der jeweiligen Lehr-  auch an die einzelnen Lehrkräfte abge-  kraft überlassen. Hierbei handelt es  geben hat.* Dies bedeutet jedoch, dass  sich um jenen notwendigen Freiraum,  die Schulen über ihre autonomen Ak-  der für schulautonome Entscheidun-  tivitäten sich selbst und der Schulver-  gen unerlässlich ist und ohne den der  waltung gegenüber Rechenschaft ab-  Begriff ‚Schule als lernende Organi-  legen müssen. Es geht um Fragen wie:  sation’ nicht mehr als eine schöne Flos-  Bringt die Einführung eines neuen  kel - ‚das Wahre, Schöne und Gute’ in  Unterrichtsfachs oder gar Schulzweigs  die erhofften Vorteile? Oder stellen sich  neuem Gewand - geblieben wäre.  Zwischen 14. SchOGNovelle und Lehr-  schädliche Nebenwirkungen ein, die  plan 2000 lässt sich allerdings zumin-  nicht bedacht wurden (zum Beispiel  dest an einer Stelle ein Spannungsver-  Rivalitäten zwischen den verschie-  hältnis feststellen: Während in der  denen Schulzweigen)? Eine derartige  14. SchOGNovelle die ‚Nutzung schul-  Rechenschaftslegung und kritische  autonomer Freiräume’ explizit an ein  Reflexion von Implementierungsmaß-  Gesamtkonzept der Einzelschule an-  nahmen im Rahmen des schulautono-  knüpft, ist von einer derartigen Kon-  men Freiraums ist nur durch (wissen-  zeptgebundenheit bei der Nutzung der  schaftlich fundierte) Evaluation mög-  autonomen Freiräume  im Erweite-  lich. Von diesem unverzichtbaren Ele-  rungsbereich keine Rede mehr. Es ist  ment selbstgesteuerter Schulentwick-  vielmehr an einigen Stellen die Rede  lung ist im Lehrplanentwurf deutlich,  davon, dass auch die Einzellehrkraft  im schließlich erlassenen Lehrplan  den Erweiterungsbereich nach eige-  2000 allerdings „nur mehr verschämt  nem Gutdünken gestalten kann. Hier  ... die Rede“*: „Aspekte des Lehrens  besteht also eine gewisse Unklarheit,  und Lernens wie Unterrichtsgestal-  die vom Gesetzgeber beseitigt werden  tung, Erziehungsstil und individuelle  sollte.  Förderung sowie Rückmeldungen über  Die durch die verstärkte Autonomie  das Unterrichts- und Schulgeschehen  für die Einzelschulen gewonnene Frei-  sind wichtige Bereiche von Qualität  heit bringt aber natürlich auch eine  in der Schule. Schulqualität umfasst  des weiteren Elemente wie Schulklima,  Verschiebung der Verantwortlichkeiten  mit sich. Es kann kein Zweifel daran  Schulmanagement, Außenbeziehungen  und Professionalität sowie Personal-  bestehen, dass der Staat Kompetenz  in Form von autonomem Handlungs-  entwicklung. Die Entwicklung von  spielraum an die regionalen, stand-  Schulqualität wird auch durch geeig-  ortgebundenen Schulpartner und ihr  nete Maßnahmen der Selbstevaluation  ? Vom juristischen Standpunkt aus stellt sich die interessante Frage nach der Vereinbarkeit der Schul-  autonomie mit dem Legalitätsprinzip, demzufolge jeder Verwaltungsakt — und bei einer engen Inter-  pretation des Artikels 18 der österreichischen Bundesverfassung handelt es sich beim gesamten  Unterrichtshandeln um Verwaltungsakte — durch (mindestens) ein Gesetz legitimiert sein muss. Zu  lösen versucht man dieses Dilemma, indem man das Unterrichtshandeln von der Hoheitsverwal-  tung unterscheidet und ihm die notwendige pädagogische Freiheit zuerkennt. In der traditionellen,  engen Interpretation wurde hingegen dieser Freiraum des Unterrichtshandelns der Lehrkraft als  bedauerlicherweise nicht mehr durch Gesetze regelbarer Restbereich aufgefasst.  * J. Thonhauser, Möglichkeiten der empirisch gestützten Schulentwicklungsevaluation, in: U. Steffens  (Hg.), Qualität von Schulen. 2001, im Druck.die Rede“* „Aspekte des hrens
besteht also eine gyewlsse nklarheit, und Lernens w1e Unterrichtsgestal-
die VO Gesetzgeber beseitigt werden tung, Erziehungsstil und individuelle
sollte Förderung SOWIL1e ückmeldungen ber
Die durch die verstärkte Autonomıie das Unterrichts- und Schulgeschehen
für die Einzelschulen Jala T@e1- Sind WiC  ige Bereiche VO  5 ualıta
heit ring aber naturlıc. auch eine der Schule Schulqualität umfasst

des weiıteren emente WI1€e Schulklima,Verschiebung der Verantworrftli:  elıten
muıt sıch. Es kann kein 7Zweifel daran Schulmanagement, Aufßenbeziehungen

und Protessionalität SOWI1E Personal-bestehen, ass der aa ompetenz
Form VO]  5 utonomem Handlungs- en  icklung. IDe Entwicklung VO  m}

spielraum die regionalen, stand- Schulqualität wird auch UrCc. gee1lg-
ortgebundenen Schulpartner und etife Ma{fnahmen der Selbstevaluation

Vom Juristischen Standpunkt aus stellt Sich die iınteressante rage nach der Vereinbarkeit der chul-
autonomıie muıit dem Legalitätsprinzip, demzufolge jeder Verwaltungsakt und bei ıner NngsCHh Inter-
pretation des Artikels der österreichischen Bundesverfassung handelt S sich beim gesamten
Unterrichtshandeln ‚al Verwaltungsakte UrC. (mindestens) eın Gesetz legitimiert Seıin LLLUSS. Zu
lösen versucht dieses Dilemma, indem INnan das Unterrichtshandeln VO)]  - der Hoheitsverwal-

unterscheidet und die notwendige pädagogische Freiheit zuerkennt. der traditionellen,
NSCNHN Interpretation wurde hingegen dieser Freiraum des Unterrichtshandelns der Lehrkraft als
Dedauerlicherweise nicht mehr durch Gesetze regelbarer Restbereich aufgefasst.

Thonhauser, Möglichkeiten der empirisch gestutzten Schulentwicklungsevaluation, Steffens
(Hg.), ualıta von hulen. 2001, im ruck.
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rungsbereiche innerhalb eines Schul­
jahres unterrichtet werden, bleibt eben­
falls Entscheidung der jeweiligen Lehr­
kraft überlassen. Hierbei handelt es 
sich um jenen notwendigen Freiraum, 
der für schulautonome Entscheidun­
gen unerlässlich ist und ohne den der 
Begriff ,Schule als lernende Organi­
sation' nicht mehr als eine schöne Flos­
kel - ,das Wahre, Schöne und Gute' in 
neuem Gewand - geblieben wäre. 
Zwischen 14.SchOGNovelle und Lehr­
plan 2000 lässt sich allerdings zumin­
dest an einer Stelle ein Spannungsver­
hältnis feststellen: Während in der 
14. SchOGNovelle die ,Nutzung schul­
autonomer Freiräume' explizit an ein 
Gesamtkonzept der Einzelschule an­
knüpft, ist von einer derartigen Kon­
zeptgebundenheit bei der Nutzung der 
autonomen Freiräume im Erweite­
rungsbereich keine Rede mehr. Es ist 
vielmehr an einigen Stellen die Rede 
davon, dass auch die Einzellehrkraft 
den Erweiterungsbereich nach eige­
nem Gutdünken gestalten kann. Hier 
besteht also eine gewisse Unklarheit, 
die vom Gesetzgeber beseitigt werden 
sollte. 
Die durch die verstärkte Autonomie 
für die Einzelschulen gewonnene Frei­
heit bringt aber natürlich auch eine 
Verschiebung der Verantwortlichkeiten 
mit sich. Es kann kein Zweifel daran 
bestehen, dass der Staat Kompetenz 
in Form von autonomem Handlungs­
spielraum an die regionalen, stand­
ortgebundenen Schulpartner und ihr 
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Entscheidungsgremium, insbesondere 
den Schulgemeinschaftsausschuss, aber 
auch an die einzelnen Lehrkräfte abge­
geben hat.3 Dies bedeutet jedoch, dass 
die Schulen über ihre autonomen Ak­
tivitäten sich selbst und der Schulver­
waltung gegenüber Rechenschaft ab­
legen müssen. Es geht um Fragen wie: 
Bringt die Einführung eines neuen 
Unterrichtsfachs oder gar Schulzweigs 
die erhofften Vorteile? Oder stellen sich 
schädliche Nebenwirkungen ein, die 
nicht bedacht wurden (zum Beispiel 
Rivalitäten zwischen den verschie­
denen Schulzweigen) ? Eine derartige 
Rechenschaftslegung und kritische 
Reflexion von Implementierungsmaß­
nahmen im Rahmen des schulautono­
men Freiraums ist nur durch (wissen­
schaftlich fundierte) Evaluation mög­
lich. Von diesem unverzichtbaren Ele­
ment selbstgesteuerter Schulentwick­
lung ist im Lehrplanentwurf deutlich, 
im schließlich erlassenen Lehrplan 
2000 allerdings "nur mehr verschämt 
... die Rede" 4: "Aspekte des Lehrens 
und Lernens wie Unterrichtsgestal­
tung, Erziehungsstil und individuelle 
Förderung sowie Rückmeldungen über 
das Unterrichts- und Schulgeschehen 
sind wichtige Bereiche von Qualität 
in der Schule. Schulqualität umfasst 
des weiteren Elemente wie Schulklima, 
Schulmanagement, Außenbeziehungen 
und Professionalität sowie Personal­
entwicklung. Die Entwicklung von 
Schulqualität wird auch durch geeig­
nete Maßnahmen der Selbstevaluation 

3 Vom juristischen Standpunkt aus stellt sich die interessante Frage nach der Vereinbarkeit der Schul­
autonomie mit dem Legalitätsprinzip, demzufolge jeder Verwaltungsakt - und bei einer engen Inter­
pretation des Artikels 18 der österreichischen Bundesverfassung handelt es sich beim gesamten 
Unterrichtshandeln um Verwaltungsakte - durch (mindestens) ein Gesetz legitimiert sein muss. Zu 
lösen versucht man dieses Dilemma, indem man das Unterrichtshandeln von der Hoheitsverwal­
tung unterscheidet und ihm die notwendige pädagogische Freiheit zuerkennt. In der traditionellen, 
engen Interpretation wurde hingegen dieser Freiraum des Unterrichtshandelns der Lehrkraft als 
bedauerlicherweise nicht mehr durch Gesetze regelbarer Restbereich aufgefasst . 

• J. Thonhauser, Möglichkeiten der empirisch gestützten Schulentwicklungsevaluation, in: U. Steffens 
(Hg.), Qualität von Schulen. 2001, im Druck. 
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gefördert.  ”5 Diese kryptische Formu- anstrebt, und das Schulprogramm bie-
lierung ass viele Fragen ffen und tet Auskunft ber die konkreten FEin-

zelmafisnahmen, muıt denen die 1elebedarf dringend einer areren Fas-
Sun' Denn bei Lesart jeg weil Schritt für Schritt) realisiert werden
deskriptiv und nicht nNOrmatıv formuliert sollen. Über die Mitarbeit bei der

keinerlei Verpflichtung ZUF STEeVa- Entwicklung en alle Schulpartner
FEinfluss auf die schulautonomen Ge-luation VOTL. Be1l eiıner welıteren Interpre-

tatıon lässt sich hingegen argumentie- staltungsspielräume. Da das Leitbild
ren, ass unter der Voraussetzung, und das Schulprogramm veröffentlicht
ass Schulen möglıchst hohe ualıta werden, ist für jede Person überprüf-

erbringen en qualitätssteigern- bar, inwiewelt Arbeitsschritte Rich-
de Ma{isnahmen WIEe Selbstevaluierung Zielerreichung auch tatsächlich
zumindest implizit gefordert sind Ja, gesetzt werden. Jle Allgemeinbilden-
die deskriptive Formulierung ONnNtTte den Höheren Schulen mussen bis ZUum

aAr ahe egen, ass Evaluation 1m Jahr 2002 eın Leitbild und chulpro-
österreichischen Schulwesen ZUT Qua- STA entwickelt en Gestal-
lıtätssicherung de facto bereits erfolgt, tungsprozess können und sollen sıch
W as aber weıten Bereichen der Rea- möglichst viele Personen beteiligen
Lität nıcht entspricht. Nur ber Evalua- selbstverständlich auch die (konfessi-
tion lässt sich verantwortet Rechen- onsgebundenen) ReligionslehrerInnen.
schaft ablegen ber die Aktivitäten, die Die Bedeutung ihrer Mitarbeit der
1m en des schulautonomen Tel- Erstellung erg1ibt sich schon aus den

gesetzt wurden. Selbstevalua- Lehrplan nge:  en Aufgabenberei-
tiıon stellt sSOomıt eın unverzichtbares chen der Schule ort wird nämlich
Element einem selbstreferenziellen die relig1ös-ethisch-philosophische Bil-
Adaptationsprozess dar. dungsdimension als eiıne VO:  5 Trel Auf-

gabenbereichen der ule explizit
geführt.

Religionsunterricht un: Z war eröffnet die Sc  G Novelle
Schulentwicklung grundsätzlic die Möglichkeit,

dentafeln einzelner Unterrichtsgegen-
Die Eröffnung eines breiten Freiraums stände verändern, etwa en-
ZUr autonomen estaltung des nter- kürzungen vorzunehmen, dadurch
richts und der Veränderung VOon Zeiten stagnierender Werteıin-
entaitfe einzelner Unterrichtsfächer heiten, also finanzieller Engpässe
ermöglicht die ntwicklung eines kon- Bildungsbereich Unterrichtseinheiten

für eın Teu einzuführendes Fachkreten Schulleitbilds un: chulpro-
jeder Schule Urc die gewıinnen. Diese tiefgreifende Ein-

Schulpartner LehrerInnen, chülerIn- griffsmöglichkeit ist beim Religions-
1ien und Eltern). el und chul- unterricht aufgrund VO  5 onkordats-
PTrOSTamım sSind VO paritätisch besetz- regelungen aber nicht geben! Dies
ten Schulgemeinschaftsausschuss schützt ZWar eiınerseılts den Religions-
beschliefßen Dasel xibt die allge- unterricht zumindest formaljuridisch
meılnen jele ar, welche die Schule VOTr eventuell ZUT Diskussion stehen-

Lehrplan 2000, Dritter eil
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gefördert." 5 Diese kryptische Formu­
lierung lässt viele Fragen offen und 
bedarf dringend einer klareren Fas­
sung. Denn bei enger Lesart liegt - weil 
deskriptiv und nicht normativ formuliert 
- keinerlei Verpflichtung zur Selbsteva­
luation vor. Bei einer weiteren Interpre­
tation lässt sich hingegen argumentie­
ren, dass - unter der Voraussetzung, 
dass Schulen möglichst hohe Qualität 
zu erbringen haben - qualitätssteigern­
de Maßnahmen wie Selbstevaluierung 
zumindest implizit gefordert sind. Ja, 
die deskriptive Formulierung könnte 
gar nahe legen, dass Evaluation im 
österreichischen Schulwesen zur Qua­
litätssicherung de facto bereits erfolgt, 
was aber in weiten Bereichen der Rea­
lität nicht entspricht. Nur über Evalua­
tion lässt sich verantwortet Rechen­
schaft ablegen über die Aktivitäten, die 
im Rahmen des schulautonomen Frei­
raums gesetzt wurden. Selbstevalua­
tion stellt somit ein unverzichtbares 
Element in einem selbstreferenziellen 
Adaptationsprozess dar. 

2. Religionsunterricht und 
Schulentwicklung 

Die Eröffnung eines breiten Freiraums 
zur autonomen Gestaltung des Unter­
richts und der Veränderung von Stun­
dentafeln einzelner Unterrichtsfächer 
ermöglicht die Entwicklung eines kon­
kreten Schulleitbilds und Schulpro­
gramms an jeder Schule durch die 
Schulpartner (LehrerInnen, SchülerIn­
nen und Eltern). Leitbild und Schul­
programm sind vom paritätisch besetz­
ten Schulgemeinschaftsausschuss zu 
beschließen. Das Leitbild gibt die allge­
meinen Ziele an, welche die Schule 

5 Lehrplan 2000, Dritter Teil. 
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anstrebt, und das Schulprogramm bie­
tet Auskunft über die konkreten Ein­
zelmaßnahmen, mit denen die Ziele 
(Schritt für Schritt) realisiert werden 
sollen. Über die Mitarbeit bei der 
Entwicklung haben alle Schulpartner 
Einfluss auf die schulautonomen Ge­
staltungsspielräume. Da das Leitbild 
und das Schulprogramm veröffentlicht 
werden, ist für jede Person überprüf­
bar, inwieweit Arbeitsschritte in Rich­
tung Zielerreichung auch tatsächlich 
gesetzt werden. Alle Allgemeinbilden­
den Höheren Schulen müssen bis zum 
Jahr 2002 ein Leitbild und Schulpro­
gramm entwickelt haben. Am Gestal­
tungsprozess können und sollen sich 
möglichst viele Personen beteiligen -
selbstverständlich auch die (konfessi­
onsgebundenen) ReligionslehrerInnen. 
Die Bedeutung ihrer Mitarbeit an der 
Erstellung ergibt sich schon aus den im 
Lehrplan angeführten Aufgabenberei­
chen der Schule. Dort wird nämlich 
die religiös-ethisch-philosophische Bil­
dungsdimension als eine von drei Auf­
gabenbereichen der Schule explizit an­
geführt. 
Zwar eröffnet die 14. SchOGNovelle 
grundsätzlich die Möglichkeit, Stun­
dentafeln einzelner Unterrichtsgegen­
stände zu verändern, etwa Stunden­
kürzungen vorzunehmen, um dadurch 
- in Zeiten stagnierender Wertein­
heiten, also finanzieller Engpässe im 
Bildungsbereich - Unterrichtseinheiten 
für ein neu einzuführendes Fach zu 
gewinnen. Diese tiefgreifende Ein­
griffsmöglichkeit ist beim Religions­
unterricht aufgrund von Konkordats­
regelungen aber nicht geben! Dies 
schützt zwar einerseits den Religions­
unterricht zumindest formaljuridisch 
vor eventuell zur Diskussion stehen-
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den tundenkürzungen, kann aber eigenes Fach ‚Sozlalerziehung’
dererseits auch azu führen, ass der eingeführt der soll diese Aufgaben-
Religionsunterricht den ugen vlie- stellung eiınem bereits estehen-
ler KollegInnen och stärker als bisher den Fach (zum eispie Deutschunter-
ZUIN ‚Exotenfach’ der Al ZU ‚ge" richt) ANSCHANSCHN werden? Religions-
schützten Arbeitsbereich’ degeneriert. ehrerInnen können diesem

der Diskussion ZWAaT nicht eINe Un-Diesem ren! kann wırksamen-
gesteuert werden, WE sich die Re- terrichtseinheit für diesen Ihemen-
liıgionslehrerInnen einerseıts aktiv schwerpunkt ZUrFEF Verfügung tellen, G1E
den Erarbeitungsprozess des Leitbildes können aber en des Erweite-
und Schulprogramms einbringen und rungsbereichs ihres Faches (Teil) Auf-
andererseits den Erweiterungsbereich gaben übernehmen. Dies ist UrcC den
ihres Faches, 1es möglıch und Lehrplan für den Religionsunterricht
sinnvoll ist, für schulspezifische The- gedeckt, WE dort den ufga-
menschwerpunkte öffnen. ben festgestellt Wird: „Junge Menschen
Am konkreten eispiel der Sozial- lernen Werte entdecken, moralisch

urteilen und handeln So wirderziehung soll diese Möglichkeit e_

äutert werden. Es handelt sich die Indıvyvıduelle un sozt1tale Identi-
die schulautonome Einführung eines tat gestär. und die Sachkompetenz,
chwerpunkts. Sozialerziehung wurde Selbstkompetenz un: Soztialkompetenz
als Themenschwerpunkt ausgewählt, gefördert.  48 och deutlicher wird der
da bei verschiedenen Evaluationspro- ehrplan Abschnitt ‚Beıträge des ka-
ekten‘ des Autors gemeinsam muıt tholischen Religionsunterrichts den
Andreas Paschon’ Allgemeinbilden- Bildungsbereichen‘. ortel unter
den und Berutsbildenden Höheren der Überschrift Mensch und Gesell-
Schulen immer wlieder der meist e1in- schaft’ „Fördern VO  - Solidarität, Tole-
hellige UnsSC der Schulpartner ach Lalnlz und Gerechtigkeit, insbesondere
verstärkter Förderung sozilaler ompe- Urc soz1ales Lernen“.? Örderung der
tenzen rhoben wurde. Sozlalkompetenz Urc Soziales Ler-
Wenn also einer Schule aufgrund neln wird also 1m Lehrplan für den
der erhobenen üunsche der cChul- katholischen Religionsunterricht expli-
partner en der eitbild- Zz1it als einer der Aufgabenbereiche des

inerund Schulprogrammentwicklung eın Religionsunterrichts genannt.
Schwerpunkt Sozialerziehung einge- inbindung des Religionsunterrichts
führt Wird, wird sich die Diskus- eın schulautonomes Schwerpunkt-
S10N auch mıi1t der rage beschäftigen thema ‚Sozlalerziehung‘ Erwelte-
mussen, W1e denn dieser konkret rungsbereich steht SoOmıuIt VO.:  3 dieser
umgesetzt werden kann Soll etwa eın e1te nichts Wege.

Bei diesen Evaluationsprojekten wurde der VOomn Rıffert un:« Paschon entwickelte MSS (Modulansatz
ZUur: Selbstevaluation VO:  - Schulentwicklungsprojekten) eingesetzt; vgl Paschon und Riffert, Der
Modulansatz ZUrC Selbstevaluation VO  - Schulentwicklungs rojekten Thonhauser und

Rı ert (Hg.), FEvaluation heute zwöölf tworten aktuelle Fragen. Braunschweig 1997,
199—213; nähere Informationen dazu siehe Anm.

Riffert und Paschon, Psychische Gesundheitsprophylaxe: Beispiele den Bereichen Selbstwirk-
samkeitsüberzeugungen, Aggressionen, ngs und sSOzlale Integration, in Salzburger eiträge ZUXI

Erziehungswissenschaft (1998) 23—40.
Lehrplan den katholischen Religionsunterricht, Beitrag des katholischen Religionsunterrichts
Ebd., 6.171
den Aufgabenbereichen der Schule, 171
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den Stundenkürzungen, kann aber an­
dererseits auch dazu führen, dass der 
Religionsunterricht in den Augen vie­
ler KollegInnen noch stärker als bisher 
zum ,Exotenfach' oder gar zum ,ge­
schützten Arbeitsbereich' degeneriert. 
Diesem Trend kann wirksam entgegen­
gesteuert werden, wenn sich die Re­
ligionsiehrerlnnen einerseits aktiv in 
den Erarbeitungsprozess des Leitbildes 
und Schulprogramms einbringen und 
andererseits den Erweiterungsbereich 
ihres Faches, wo dies möglich und 
sinnvoll ist, für schulspezifische The­
menschwerpunkte öffnen. 
Am konkreten Beispiel der Sozial­
erziehung soll diese Möglichkeit er­
läutert werden. Es handelt sich um 
die schulautonome Einführung eines 
Schwerpunkts. Sozialerziehung wurde 
als Themenschwerpunkt ausgewählt, 
da bei verschiedenen Evaluationspro­
jekten6 des Autors gemeinsam mit 
Andreas Paschon7 an Allgemeinbilden­
den und Berufsbildenden Höheren 
Schulen immer wieder der meist ein­
hellige Wunsch der Schulpartner nach 
verstärkter Förderung sozialer Kompe­
tenzen erhoben wurde. 
Wenn also an einer Schule aufgrund 
der erhobenen Wünsche der Schul­
partner im Rahmen der Leitbild­
und Schulprogrammentwicklung ein 
Schwerpunkt Sozialerziehung einge­
führt wird, so wird sich die Diskus­
sion auch mit der Frage beschäftigen 
müssen, wie denn dieser konkret 
umgesetzt werden kann: Soll etwa ein 
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eigenes neues Fach ,Sozialerziehung' 
eingeführt oder soll diese Aufgaben­
stellung in einem bereits bestehen­
den Fach (zum Beispiel Deutschunter­
richt) angegangen werden? Religions­
lehrerInnen können an diesem Punkt 
der Diskussion zwar nicht eine Un­
terrichtseinheit für diesen Themen­
schwerpunkt zur Verfügung stellen, sie 
können aber im Rahmen des Erweite­
rungsbereichs ihres Faches (Teil)Auf­
gaben übernehmen. Dies ist durch den 
Lehrplan für den Religionsunterricht 
gedeckt, wenn dort zu den Aufga­
ben festgestellt wird: "Junge Menschen 
lernen Werte zu entdecken, moralisch 
zu urteilen und zu handeln. So wird 
die individuelle und soziale Identi­
tät gestärkt und die Sachkompetenz, 
Selbstkompetenz und Sozialkompetenz 
gefördert."8 Noch deutlicher wird der 
Lehrplan im Abschnitt ,Beiträge des ka­
tholischen Religionsunterrichts zu den 
Bildungsbereichen'. Dort heißt es unter 
der Überschrift ,Mensch und Gesell­
schaft': "Fördern von Solidarität, Tole­
ranz und Gerechtigkeit, insbesondere 
durch soziales Lernen".9 Förderung der 
Sozialkompetenz durch Soziales Ler­
nen wird also im Lehrplan für den 
katholischen Religionsunterricht expli­
zit als einer der Aufgabenbereiche des 
Religionsunterrichts genannt. Einer 
Einbindung des Religionsunterrichts 
in ein schulautonomes Schwerpunkt­
thema ,Sozialerziehung' im Erweite­
rungsbereich steht somit von dieser 
Seite nichts im Wege. 

6 Bei diesen Evaluationsprojekten wurde der von Riffert und Paschon entwickelte MSS (Modulansatz 
zur Selbstevaluation von Schulentwicklungsprojekten) eingesetzt; vgl: A. Paschon und F. Riffert, Der 
Modulansatz zur Selbstevaluation von Schulentwicklungsprojekten (MSS), in: J. Thonhauser und 
F. Riffert (Hg.), Evaluation heute - zwölf Antworten auf aktuelle Fragen. Braunschweig 1997, 
199-213; nähere Informationen dazu siehe Anm. 19. 

7 F. Riffert und A. Paschon, Psychische Gesundheitsprophylaxe: Beispiele zu den Bereichen Selbstwirk­
samkeitsüberzeugungen, Aggressionen, Angst und soziale Integration, in: Salzburger Beiträge zur 
Erziehungswissenschaft 2 (1998) 23-40. 

8 Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht, Beitrag des katholischen Religionsunterrichts zu 
den Aufgabenbereichen der Schule, 5.171. 

9 Ebd., 5.171. 
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Das ‚Sozialtraining ın der Schule’ Manwuale estenen aus einer klar auf-
gebauten Sequenz VOon Trainingsein-

3.7 ufbau des Sozialtrainings heiten, die gleichzeıltig aber auch TEe1-
In der Schule Lraum für situationsspezifische Adap-
TEeUNC. tellen sich gleich welıtere Fra- tatıonen und Problembearbeitungen
SgCN Sınd die (Religions)LehrerInnen lassen.
ausreichend dafür ausgebildet, Sozila- Ein derartiges anua. ist auch das
les Lernen der ule und das ‚Sozialtraining der Schule’" VO  5
heißt elativ großen Klassen durch- Franz Petermann und 1tarbeıtern.
zuführen? Was sind die des Dieses ist keıin therapeutisches, sondern
Sozialen Lernens? Wiıe WIT! soziales eın präventives Trainingsprogramm,
Lernen urchgeführt? Und schlieflich das dem Ziel ient, bei den chülerlIn-
ist Rahmen der der chulent- 1ieN bereits 1mM Vorfeld jene Basiskom-
wicklung wichtigen Rechenschaftsle- petenzen fördern, die usbil-

ber den Erfolg Von Implementa- dung sozialer ompetenz unerlasslıc
tionsmaßnahmen agen, wI1ı1e die Sind. urc die Forcierung dieser
Auswirkungen des Sozlalen Lernens ompetenzen soll bereits Vorfeld
denn überhaupt evaluiert werden kön- der us  ung sozlalen Fehlverhal-
NEN, wI1e also Sozlalkompetenz CS- tens entgegengewirkt werden. el
SeMN werden kann! handelt sich einerseılts die Ver-
Al das sind keineswegs unwichtige meidung der n  icklung VOIN Verhal-
Fragestellungen, und einem Velr- tenseXze: wI1e aggressivem Verhalten
antworteten Schulentwicklungsprozess seliner gSaNZCH Bandhbreite VO  } Sach-
gilt cS, auf diese Fragen begründete beschädigungen ber verbale bis
Antworten finden. Folgenden hysischen ewaltakten Per-
wird versucht, auf all diese Fragen Andererseits geht s aber auch
exemplarische tworten geben. darum, Verhaltensdefiziten entgegenZu-
Es wird vorgeschlagen, für das Soztale wirken, WI1e dem Unvermögen, sozlale

Ontakte aufzunehmen, aufrechtLernen sogenannte Trainingsmanuale
heranzuziehen, WI1IeEe sS1e sich auch ernalten und für alle Beteiligten also
psychotherapeutischen Bereich selit auch für den Akteur selbst günstig
ahren bewährt haben.!® erartige Ma- gestalten. Gerade dieser Problembe-
nuale en den Vorteil, ass S1e klar reich wird Schulen oft übersehen, da
und systematisch strukturiert und sozlial ‚schüchterne’ hülerInnen für
Idealfall auch wissenschaftlich-theore- die LehrerInnen zunächst einmal eiıne
tisch fundiert SOWI1E ihrer Effizienz sehr angenehme, weiıl eben ruhige Klı-
überprüft S1N! Die LehrerInnen MUS- entel darstellen, die wen1g erk-
sSenmn also 5 eigenes, wWwI1ssen- samkeit und uwendung verlangt. Ins-
schaftlich fundiertes Konzept ent- gesamt rhoffen sich die ntwickler
wickeln und auf seine Effizienz hin des Programms bei den Teilnehmern
überprüfen, wWas aller ege. auf- den ufbau VO!  . Selbstwirksamkeits-
wendig und zeitintensiv seın ur überzeugungen sozlalen Bereich

10 Döpfner, Übersicht: Verhaltenstherapie bei Verhaltensstörungen Kindes- und Jugendalter,
Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin 19/2 (1998) 171206 Petermann, Sozialverhalten bel
Grundschülern und Jugendlichen, Lang 1992

Petermann, ugert, Rehder, Tänzer und Verbeek, Sozlaltraining der ule, Beltz
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3. Das ,Sozialtraining in der Schule' 

3.1 Aufbau des Sozialtrainings 
in der Schule 
Freilich stellen sich gleich weitere Fra­
gen: Sind die (Religions)LehrerInnen 
ausreichend dafür ausgebildet, Sozia­
les Lernen an der Schule - und das 
heißt in relativ großen Klassen - durch­
zuführen? Was sind die Inhalte des 
Sozialen Lernens? Wie wird soziales 
Lernen durchgeführt? Und schließlich 
ist im Rahmen der in der Schulent­
wicklung wichtigen Rechenschaftsle­
gung über den Erfolg von Implementa­
tionsmaßnahmen zu fragen, wie die 
Auswirkungen des Sozialen Lernens 
denn überhaupt evaluiert werden kön­
nen, wie also Sozialkompetenz gemes­
sen werden kann! 
All das sind keineswegs unwichtige 
Fragestellungen, und in einem ver­
antworteten Schulentwicklungsprozess 
gilt es, auf diese Fragen begründete 
Antworten zu finden. Im Folgenden 
wird versucht, auf all diese Fragen 
exemplarische Antworten zu geben. 
Es wird vorgeschlagen, für das Soziale 
Lernen sogenannte Trainingsmanuale 
heranzuziehen, wie sie sich auch im 
psychotherapeutischen Bereich seit 
Jahren bewährt haben. JO Derartige Ma­
nuale haben den Vorteil, dass sie klar 
und systematisch strukturiert und im 
Idealfall auch wissenschaftlich-theore­
tisch fundiert sowie in ihrer Effizienz 
überprüft sind. Die LehrerInnen müs­
sen also nicht ihr eigenes, wissen­
schaftlich fundiertes Konzept ent­
wickeln und auf seine Effizienz hin 
überprüfen, was in aller Regel zu auf­
wendig und zeitintensiv sein dürfte. 
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Manuale bestehen aus einer klar auf­
gebauten Sequenz von Trainingsein­
heiten, die gleichzeitig aber auch Frei­
raum für situationsspezifische Adap­
tationen und Problembearbeitungen 
lassen. 
Ein derartiges Manual ist auch das 
,Sozialtraining in der Schule'!1 von 
Franz Petermann und Mitarbeitern. 
Dieses ist kein therapeutisches, sondern 
ein präventives Trainingsprogramm, 
das dem Ziel dient, bei den SchülerIn­
nen bereits im Vorfeld jene Basiskom­
petenzen zu fördern, die zur Ausbil­
dung sozialer Kompetenz unerlässlich 
sind. Durch die Forderung dieser 
Kompetenzen soll bereits im Vorfeld 
der Ausbildung sozialen Fehlverhal­
tens entgegengewirkt werden. Dabei 
handelt es sich einerseits um die Ver­
meidung der Entwicklung von Verhal­
tensexzessen wie aggressivem Verhalten 
in seiner ganzen Bandbreite von Sach­
beschädigungen über verbale bis hin 
zu physischen Gewaltakten gegen Per­
sonen. Andererseits geht es aber auch 
darum, Verhaltensdejiziten entgegenzu­
wirken, wie dem Unvermögen, soziale 
Kontakte aufzunehmen, aufrecht zu 
erhalten und für alle Beteiligten - also 
auch für den Akteur selbst - günstig zu 
gestalten. Gerade dieser Problembe­
reich wird an Schulen oft übersehen, da 
sozial ,schüchterne' SchülerInnen für 
die LehrerInnen zunächst einmal eine 
sehr angenehme, weil eben ruhige Kli­
entel darstellen, die wenig Aufmerk­
samkeit und Zuwendung verlangt. Ins­
gesamt erhoffen sich die Entwickler 
des Programms bei den Teilnehmern 
den Aufbau von Selbstwirksamkeits­
überzeugungen im sozialen Bereich: 

,10 M, Döpfner, Übersicht: Verhaltenstherapie bei Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter, in: 
Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin 19/2 (1998) 171-206. U. Petermann, Sozialverhalten bei 
Grundschülem und Jugendlichen, Lang 1992. 

11 F. Petermann, G. fugert, A. Rehder, U, Tänzer und D. Verbeek, Sozialtraining in der Schule, Beltz '1999. 
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die chülerInnen sollen eın nachhalti- beitsphase, wird Jjeweils eın spezielles
SCS Vertrauen ihre Fähigkeiten und IThema bearbeitet. Die TIThemen und
Kompetenzen entwickeln, sozialen die Reihenfolge der Bearbeitung der
Situationen 1ele auf eıne thisch ak- TIThemen sSind auf der Grundlage des
zeptable WeIlise erreichen können. sozlalkognitiven Ansatzes!? und 1m
Das Sozlaltraining ist für Schüler der Speziellen der sozlalkognitiven Infor-

bis uls also auch für die mationsverarbeitung" erarbeitet und
erste und zweiıte Klasse Gymnasıum fundiert. Es handelt sich bei den
konzipiert. Es umfasst insgesamt 111e bearbeitenden Ihemen remd-
Jrainingssitzungen je Zwel geblock- wahrnehmung, Selbstwahrnehmung,
ten Unterrichtseinheiten, die itzungen Vergleich VO  = remd- und Selbst-
sınd immer ach dem selben Grund- wahrnehmung, efühle erkennen und
schema aufgebaut: Einleitungsphase benennen, flexible Problemlösung, g_
(ca min); Regelphase (ca mın); melınsames Handeln, Perspektiven-

ephase (ca min); Arbeits- wechsel und Vorwegnehmen VO:  5 Kon-
phase (ca 60 min); Abschlussphase
(ca mıiın) Da diese Themen 1n insgesamt 1e

Beginn steht der Einleitungs- itzungen (Doppeleinheiten) enan-
phase eın themenrelevantes Aufwärm- delt werden, umfasst das rainiıng
spie Darauf olg der Regelphase einen Zeitraum VO  - 2,5 Onaten.!*

Selbstverständlich kann das Sozialtrai-die Einführung einer der mehrerer
egeln beziehungsweise die TINNeEe- nıng LUr ach informierter Zustim-
Tun: bereits eingeführte Verhaltens- INUN Urc die Elternz einem
regeln (zum eispie. ‚Ich ore Zuerst Elternabend urchgeführt werden.

bevor ich ede!’) die während der
1  ‚ung besonders eachten sind. Evaluatıon des Sozitaltrainings
der ephase wird den chülerInnen Das Sozlaltraining der Schule hat
muittels Phantasiereisen die Möglichkeit den großen Vorteil, ass einerseı1ts
geboten, siıch entspannen und VO: wissenschaftlich fundiert lst, anderer-
Regelunterricht, der zumelıst aQaus TON- se1ts aber auch bereits mehreren

Schulen z Bremen * und ber-talunterricht und entsprechender Wis-
sensvermittlung besteht, Abstand Öösterreich!® erprobt und evaluijert WOT-

den ist.gewınnen und sich auf die ganzheitlich
orientierte Lernarbeit raımıng e1n- Die Evaluationsergebnisse SiNnd urch-
stellen können. Im Hauptteil jeder gängıg sehr erfreulich und welsen das
JTrainingssitzung, der sogenannten Ar- raining als überaus effizient au!l  N

12 Bandura, Sozlal-Kognitive ‚erntheorie, Stuttgart 1979; ders., Self-Efficacy TIhe Exercise of Con-
trol, New ork 1994

13 odgze, Social-cognitive mechanisms the development of conduct disorder anı depression.
Annual Keview of Psycholo (1993) 559—584.
Eine ausführlichere, ber eichwohl kompakte und prägnante Darstellung des Trainings bieten

Verbeek, Petermann und Jugert, Verhaltenstrainin der Schule, Verhaltenstherapie und
Verhaltensmedizin (1998) 253-—-269; vgl uch Rı ert, Petermann, Jugert, Tänzer und

Verbeek (1997) Sozlaltraining der Schule (Rezension), Verhaltenstherapie und Verhaltens-
medizin 19/3 (1998) 430—431

15 Petermann, ugert, Tänzer und Verbeek, Sozlaltraining der Schule Beltz 1997
16 Riffert, Sozlaltraining der Schule Evaluation 1nes verhaltenstherapeutisch orientherten

Präventionsprogramms, Verhaltenstherapie un Verhaltensmedizin 21 (2000) 51-64
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die SchülerInnen sollen ein nachhalti­
ges Vertrauen in ihre Fähigkeiten und 
Kompetenzen entwickeln, in sozialen 
Situationen Ziele auf eine ethisch ak­
zeptable Weise erreichen zu können. 
Das Sozialtraining ist für Schüler der 
4. bis 6. Schulstufe - also auch für die 
erste und zweite Klasse Gymnasium 
konzipiert. Es umfasst insgesamt neun 
Trainingssitzungen zu je zwei geblock­
ten Unterrichtseinheiten, die Sitzungen 
sind immer nach dem selben Grund­
schema aufgebaut: 1. Einleitungsphase 
(ca. 10 min); 2. Regelphase (ca. 3 min); 
3. Ruhephase (ca. 12 min); 4. Arbeits­
phase (ca. 60 min); 5. Abschlussphase 
(ca. 5 min). 
Am Beginn steht in der Einleitungs­
phase ein themenrelevantes Aufwärm­
spiel. Darauf folgt in der Regelphase 
die Einführung einer oder mehrerer 
Regeln beziehungsweise die Erinne­
rung an bereits eingeführte Verhaltens­
regeln (zum Beispiel ,Ich höre zuerst 
zu, bevor ich rede!'), die während der 
Sitzung besonders zu beachten sind. In 
der Ruhephase wird den SchülerInnen 
mittels Phantasiereisen die Möglichkeit 
geboten, sich zu entspannen und vom 
Regelunterricht, der zumeist aus Fron­
talunterricht und entsprechender Wis­
sensvermittlung besteht, Abstand zu 
gewinnen und sich auf die ganzheitlich 
orientierte Lernarbeit im Training ein­
stellen zu können. Im Hauptteil jeder 
Trainingssitzung, der sogenannten Ar-
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beitsphase, wird jeweils ein spezielles 
Thema bearbeitet. Die Themen und 
die Reihenfolge der Bearbeitung der 
Themen sind auf der Grundlage des 
sozialkognitiven Ansatzes 12 und im 
Speziellen der sozialkognitiven Infor­
mationsverarbeitung13 erarbeitet und 
fundiert. Es handelt sich bei den zu 
bearbeitenden Themen um: Fremd­
wahrnehmung, Selbstwahmehmung, 
Vergleich von Fremd- und Selbst­
wahrnehmung, Gefühle erkennen und 
benennen, flexible Problemlösung, ge­
meinsames Handeln, Perspektiven­
wechsel und Vorwegnehmen von Kon­
sequenzen. 
Da diese Themen in insgesamt neun 
Sitzungen (Doppeleinheiten) behan­
delt werden, umfasst das Training 
einen Zeitraum von ca. 2,5 Monaten.14 

Selbstverständlich kann das Sozialtrai­
ning nur nach informierter Zustim­
mung durch die Eltern etwa an einem 
Elternabend durchgeführt werden. 

3.2 Evaluation des Sozialtrainings 
Das Sozial training in der Schule hat 
den großen Vorteil, dass es einerseits 
wissenschaftlich fundiert ist, anderer­
seits aber auch bereits an mehreren 
Schulen - etwa in Bremen 15 und Ober­
österreich 16 erprobt und evaluiert wor­
den ist. 
Die Evaluationsergebnisse sind durch­
gängig sehr erfreulich und weisen das 
Training als überaus effizient aus. 

12 A. Bandura, Sozial-Kognitive Lemtheorie, Stuttgart 1979; ders., Self-Efficacy - The Exercise of Con­
tro!, New York 1994. 

13 K. A. Dodge, Social-cognitive mechanisms in the development of conduct disorder and depression. 
Annual Review of Psychology 44 (1993) 559-584. 

14 Eine ausführlichere, aber gleichwohl kompakte und prägnante Darstellung des Trainings bieten 
D. Verbeek, F. Petermann und G. Jugert, Verhaltenstra~g in der Schule, in: Verhaltenstherapie und 
Verhaltensmedizin 19 (1998) 253-269; vgl. auch F. RiJjert, F. Petermann, G. Jugert, U. Tänzer und 
D. Verbeek (1997): Sozialtraining in der Schule (Rezension), in: Verhaltenstherapie und Verhaltens­
medizin 19/3 (1998) 430-431. 

15 F. Petermann, G. Jugert, U. Tänzer und D. Verbeek, Sozialtraining in der Schule. Beltz 1997. 
16 F. Riffert, Sozial training in der Schule - Evaluation eines verhaltenstherapeutisch orientierten 

Präventionsprogramms, in: Verhaltens therapie und Verhaltensmedizin 21 (2000) 51-64. 
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ährend Petermann das raınıng mıiıt- lung der zwelıten Lehrkraft ist aber
N1C. unlösbar. Elternverein der dertels Angstfragebogen Schüler

und Erfassungsbogen für AQZrESSIVES Ver- Gesundheitsfonds können hier fi-
halten In konkreten Sıtuationen nanzıelle Unterstützung gebeten WEeT-
evaluiert hat”, bezieht ffert auch die den. der aber werden Zuge
Dimension der Selbstwirksamkeits- der schulautonomen chwerpunktset-
überzeugungen mıt eın und berichtet ZUN Wertei  eıten, die früher etwa
zusätzlich auch och ber die Zufrie- für Maschineschreiben eingesetzt WUurL-
denheit der chülerInnen und Eltern den, dem chwerpunkt
mıt dem raining. gew1ldmet.
owohl eım Angstfragebogen als Die zwelıte (2) zentrale rage betrifft
auch beim Erfassungsbogen handelt die Qualifizierung des Lehrpersonals
sıch erprobte Skalen, die Fach- für die Durchführung des Trainings.
handel erschwinglichen Preisen e.. eım vorliegenden ramıng handelt es
1C SInd. Zwar sSind den Skalen sich eın kognitiv-verhaltenstheore-
jeweils Auswertungshandbücher bei- tisch orientertes Programm. Dement-
gefügt, ob diese Anleitungen jedoch für sprechend verlangen die 1IcCKler
eıne Khlientel ausreichen, die diese Von den durchführenden LehrerInnen
rbeıten keiner Weise ausgebildet auch Basiskenntnisse und -fertigkeiten
wurde, darf bezweifelt werden.‘ der Anwendung verhaltensthera-
Die VO  5 er och zusätzlich einge- peutischer Standardtechniken.* der
setizten Selbstwirksamkeitsskalen lie- unıversitären Lehrerbildung werden
gCn ebenfTalls publizierter orm erartige Kompetenzen leider meiıst
nebst den üblichen alenkennwerten nicht vermiuttelt. uch Petermann et al
VOT und können bei Bedarf eingesetzt en bislang kein Lehrer  entrai1-
werden.? nıng entwickelt. ber auch dieses Pro-

blem ist überwindbar. SO konnte etwa
33 ffene Fragen einer Schule, der das Sozlaltrai-
Selbst bei einem klar strukturierten nıng implementier wurde, aufgrund
Trainingsmanual WI1e dem esproche- des Interesses der LehrerInnen
1LIeN bleiben Fragen offen, auf die VOT eıne Schulinterne Lehrerfortbildung
der Realisierung der konkreten Ausma(dfs VO:  5 1er mal 1er Einheiten
Schule och Nniworien gefunden WEeTlI- (vier achmittage diesem The-
den mussen menbereich durchgeführt werden, die
Zum einen (1) weısen die ntwickler VO Pädagogischen stitut finanziert
des Trainings darauf hın, ass dieses wurde. Grundsätzlic ware aber
Schu  assen aufgrund der me1lst ho- auch möglich, ass etwa Religions-
hen Schülerzahl VO  . ZWwei ‚Iramern‘ pädagogische nstitute eıne Lehrerfort-
beziehungsweise LehrerInnen urch- bildung diesem Bereich für interes-
geführt werden ILLUSS Das amı sierte ReligionslehrerInnen aus Vel-

sammenhängende Problem der ezah- schiedenen Schulen anbieten.

17 Petermann und Petermann, Erfassungsbogen für aggressıves Verhalten 1n reten Situationen
‚ASM Braunschweig 1980; 1ickel, Jankowskl1, Fiıttkau und Rauer, Angstfragebogen

für Schüler. raunschweig 1980
Siehe dazu unter
Vgl Tarnaı, A., Paschon, Rıffert und Eckstein, Analyse schulbezogener Selbstwirksamkeits-
überzeugungen und ngs muıt Modellen atenter Variablen. Hamburg 2000, b4—-19

20  zU0 Petermann ef al. 1997, 61
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Während Petermann das Training mit­
tels Angstfragebogen für Schüler (AFS) 
und Erfassungsbogen für aggressives Ver­
halten in konkreten Situationen (EAS) 
evaluiert hat l7, bezieht Riffert auch die 
Dimension der Selbstwirksamkeits­
überzeugungen mit ein und berichtet 
zusätzlich auch noch über die Zufrie­
denheit der SchülerInnen und Eltern 
mit dem Training. 
Sowohl beim Angstfragebogen als 
auch beim Erfassungsbogen handelt es 
sich um erprobte Skalen, die im Fach­
handel zu erschwinglichen Preisen er­
hältlich sind. Zwar sind den Skalen 
jeweils Auswertungshandbücher bei­
gefügt, ob diese Anleitungen jedoch für 
eine Klientel ausreichen, die für diese 
Arbeiten in keiner Weise ausgebildet 
wurde, darf bezweifelt werden. 18 

Die von Riffert noch zusätzlich einge­
setzten Selbstwirksamkeitsskalen lie­
gen ebenfalls in publizierter Form 
nebst den üblichen Skalenkennwerten 
vor und können bei Bedarf eingesetzt 
werden.19 

3.3 Offene Fragen 
Selbst bei einem klar strukturierten 
Trainingsmanual wie dem besproche­
nen bleiben Fragen offen, auf die vor 
der Realisierung an der konkreten 
Schule noch Antworten gefunden wer­
den müssen. 
Zum einen (1) weisen die Entwickler 
des Trainings darauf hin, dass dieses in 
Schulklassen aufgrund der meist ho­
hen Schülerzahl von zwei ,Trainern' 
beziehungsweise LehrerInnen durch­
geführt werden muss. Das damit zu­
sammenhängende Problem der Bezah-
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lung der zweiten Lehrkraft ist aber 
nicht unlösbar. Elternverein oder der 
Gesundheitsfonds können hier um fi­
nanzielle Unterstützung gebeten wer­
den. Oder aber es werden im Zuge 
der schulautonomen Schwerpunktset­
zung Werteinheiten, die früher etwa 
für Maschineschreiben eingesetzt wur­
den, nun dem neuen Schwerpunkt 
gewidmet. 
Die zweite (2) zentrale Frage betrifft 
die Qualifizierung des Lehrpersonals 
für die Durchführung des Trainings. 
Beim vorliegenden Training handelt es 
sich um ein kognitiv-verhaltenstheore­
tisch orientiertes Programm. Dement­
sprechend verlangen die Entwickler 
von den durchführenden LehrerInnen 
auch Basiskenntnisse und -fertigkeiten 
in der Anwendung verhaltensthera­
peutischer Standardtechniken.2o In der 
universitären Lehrerbildung werden 
derartige Kompetenzen leider meist 
nicht vermittelt. Auch Petermann et al. 
haben bislang kein LehrerInnentrai­
ning entwickelt. Aber auch dieses Pro­
blem ist überwindbar. So konnte etwa 
an einer Schule, an der das Sozialtrai­
ning implementiert wurde, aufgrund 
des regen Interesses der LehrerInnen 
eine Schulinterne Lehrerfortbildung im 
Ausmaß von vier mal vier Einheiten 
(vier Nachmittage) zu diesem The­
menbereich durchgeführt werden, die 
vom Pädagogischen Institut finanziert 
wurde. Grundsätzlich wäre es aber 
auch möglich, dass etwa Religions­
pädagogische Institute eine Lehrerfort­
bildung zu diesem Bereich für interes­
sierte ReligionslehrerInnen aus ver­
schiedenen Schulen anbieten. 

I7 F. Petermann und U. Petermann, Erfassungsbogen für aggressives Verhalten in konkreten Situationen 
(EASJ; EASM). Braunschweig 1980; H. Nickel, A. Jankawski, B. Fittkau und W. Rauer, Angstfragebogen 
für Schüler. Braunschweig 1980. 

18 Siehe dazu unter 3.3. 
19 Vgl. eh. Tarnai, A., Paschan, F. Riffert und K. Eckstein, Analyse schulbezogener Selbstwirksamkeits­

überzeugungen und Angst mit Modellen latenter Variablen. Hamburg 2000,54-199. 
20 Pelermann el al. 1997,61. 
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Schlieflich (3) ist auch och darauf hın- In der Ausbildung der ehrerInnen
zuweılsen, ass einNe Trainingssitzung wurden erartige ompetenzen bis-

Mınuten umfasst. Dies macht lang nicht vermiuttelt. Es bleiben aber
unumgänglich, das rainıng 1n doppel- Zzwel gangbare Möglichkeiten: Zum
ten Unterrichtseinheiten durchzufüh- einen ollten Qualifizierungsmaisnah-
Ie  - Bei der admınistrativen en- iINEell interessierter LehrerInnen Urc
planung INUSS er darauf Rücksicht die Pädagogischen stıtute der Re-

werden. ligionspädagogischen nstıitute unbe-
dingt auch den Umgang muıit und

ber auch 1mM Bereich der Evaluation Einsatz VO:  } gee1gneten Evaluations-
instrumenten umfassen. Andererseitsbleiben Fragen ffen Zwel davon, wel-

che Skalen ZUT valuation herangezo- g1ibt aber auch die Mög  eit, sich
SCH werden können und sollen und bezüglich dieser Fragen mıt Evalua-

S1e beziehbar Sind, wurden weiıter tionsexperten besprechen. Das MSS-
ben bereits behandelt. Hs bleibt aber ecam der Universität alzburg steht
(4) das Problem des korrekten insat- für entsprechende Rückfragen gemn Z.UT

Ze65 un: der uswertung der Skalen Verfügung.”

mal Franz.Riffert@sbg.ac.at der Andreas.Paschon@sbg.ac.at; Informationen Zu ‚Modulansatz
ZUT Selbstevaluation VO']  - Schulentwicklungsprojekten’: http://sbg.ac.at.erz/m
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Schließlich (3) ist auch noch darauf hin­
zuweisen, dass eine Trainingssitzung 
ca. 90 Minuten umfasst. Dies macht es 
unumgänglich, das Training in doppel­
ten Unterrichtseinheiten durchzufüh­
ren. Bei der administrativen Stunden­
planung muss daher darauf Rücksicht 
genommen werden. 

Aber auch im Bereich der Evaluation 
bleiben Fragen offen. Zwei davon, wel­
che Skalen zur Evaluation herangezo­
gen werden können und sollen und 
wo sie beziehbar sind, wurden weiter 
oben bereits behandelt. Es bleibt aber 
(4) das Problem des korrekten Einsat­
zes und der Auswertung der Skalen. 
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In der Ausbildung der LehrerInnen 
wurden derartige Kompetenzen bis­
lang nicht vermittelt. Es bleiben aber 
zwei gangbare Möglichkeiten: Zum 
einen sollten Qualifizierungsmaßnah­
men interessierter LehrerInnen durch 
die Pädagogischen Institute oder Re­
ligionspädagogischen Institute unbe­
dingt auch den Umgang mit und 
Einsatz von geeigneten Evaluations­
instrumenten umfassen. Andererseits 
gibt es aber auch die Möglichkeit, sich 
bezüglich dieser Fragen mit Evalua­
tionsexperten zu besprechen. Das MSS­
Team an der Universität Salzburg steht 
für entsprechende Rückfragen gern zur 
Verfügung.21 

21 email: Franz.Riffert@sbg.ac.atoderAndreas.Paschon@sbg.ac.at; Informationen zum ,Modulansatz 
zur Selbstevaluation von Schulentwicklungsprojekten': http://sbg.ac.at.erz/m 


